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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16;

Rechtssatz

Nach dem in der Literatur und Judikatur anerkannten Umfang des Werbungskostenbegri5es (vgl. Hofstätter/Reichel,

Die Einkommensteuer, Kommentar, § 16 Rz 2) fallen Ausgaben, die erst nach dem Zu>ießen von Einnahmen anfallen,

unter den Werbungskostenbegriff, wenn der Veranlassungszusammenhang mit den früheren Einnahmen gegeben ist.
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